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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Zum zweiten Mal nach 2008 unterzog der UNO-Menschenrechtsrat die Schweiz einer
Prüfung. Im so genannten Universal Periodic Review können die UNO-Mitgliedstaaten
die Menschenrechtssituation in einem Land evaluieren und Empfehlungen abgeben.
Mehr als 80 Staaten überreichten der Schweiz total 140 Empfehlungen, von denen 50
akzeptiert und vier sofort abgelehnt wurden. Die restlichen 86 Empfehlungen wurden
näher geprüft. Bundesrat Burkhalter, der den Bericht Ende Oktober präsentierte, wies
darauf hin, dass der Schweiz im Allgemeinen ein gutes Zeugnis hinsichtlich der
Respektierung der Menschenrechte ausgestellt worden sei. Kritik wurde wegen der
Minarettinitiative und fremdenfeindlichen Plakaten im Vorfeld von Abstimmungen
angebracht. Darüber hinaus wurden polizeiliche Übergriffe an Menschen aus Staaten
der Dritten Welt angeprangert. Bemängelt wurden zudem Schwächen hinsichtlich der
Gleichstellung der Geschlechter und der Diskriminierung von Behinderten. Der Schweiz
wird empfohlen, Initiativen vorgängig auf die Kompatibilität mit Menschenrechten zu
prüfen. Darüber hinaus solle eine nationale Menschenrechtsorganisation eingerichtet
werden. Das 2011 geschaffene Kompetenzzentrum für Menschenrechte wurde zwar als
erster entsprechender Schritt begrüsst, aber als noch nicht genügend beurteilt. 1

ANDERES
DATUM: 31.10.2012
MARC BÜHLMANN

Ende Februar verabschiedete der Bundesrat seine gemeinsam mit den Kantonen
verfasste Stellungnahme zu den offenen Empfehlungen des UNO Menschenrechtsrates,
die dieser auf der Basis der Universal Periodic Review im Vorjahr abgegeben hatte. 50
der damaligen, von zahlreichen Ländern abgegebenen Empfehlungen zur Verbesserung
der Menschenrechtssituation in der Schweiz wurden sofort angenommen und 4
abgelehnt. Die verbleibenden 86 wurden in Zusammenarbeit mit allen Bundesämtern
und Kantonen überprüft. Dabei zeigte sich, dass 49 Massnahmen innerhalb einer
Vierjahresperiode umsetzbar waren oder aber bereits umgesetzt waren. 37 wurden
hingegen abgelehnt. Die Stellungnahme wurde im Rahmen der 22. Session des
Menschenrechtsrates Mitte März in Genf präsentiert. 2

ANDERES
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MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Grundrechte

Der Bundesrat will sich verstärkt im Kampf gegen den Menschenhandel engagieren. Er
verabschiedete einen mit jährlich bis zu CHF 200'000 dotierten nationalen Aktionsplan
für die Repression von Menschenhandel, den Opferschutz und die Prävention solcher
Delikte. 3

ANDERES
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Im Rahmen ihres OSZE-Vorsitzes 2014 unterstützte die Schweiz die Konferenz zur
Bekämpfung des Menschenhandels „Not for Sale – Joining Forces Against Trafficking in
Human Beings“ in Wien mit dem Motto „Eine Sicherheitsgemeinschaft im Dienste der
Menschen schaffen“. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt die Eröffnungsrede und
betonte darin die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des Menschenhandels. Am Rande bot die Konferenz Gelegenheit für bilaterale
Gespräche bezüglich internationaler Kooperation im Kampf gegen den
Menschenhandel. 4

ANDERES
DATUM: 17.02.2014
NADJA ACKERMANN

Um die Grundrechtskonformität in unterschiedlichen Einrichtungen des
Freiheitsentzugs, der zwangsweisen Rückführung auf dem Luftweg und den
Asylunterkünften zu gewährleisten, führt die Nationale Kommission zur Verhütung der
Folter (NKVF) jährlich Besuche in den Anstalten durch und veröffentlicht ihre
Ergebnisse in einem Tätigkeitsbericht. Der vierte Bericht zeugte von einer raschen
Umsetzung der Empfehlungen in den Flughafengefängnissen sowie von guten
Bedingungen in den besuchten Asylzentren. Mängel wurden bei der Einzelhaft in
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Hochsicherheitsgefängnissen festgestellt. Weiter stellte die Kommission fest, dass es
schweizweit an stationären Therapieplätzen fehlt und es zudem keine Einheitlichkeit
bei den therapeutischen Konzepten gibt. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse soll
die Anwendbarkeit und Umsetzung von Art. 59 Abs. 3 StGB betreffend die stationären
therapeutischen Massnahmen und die Behandlung von psychischen Störungen
abgeklärt werden. 5

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Räte hatten derweil über Vorstösse zu befinden, die in ähnliche Richtungen zielten.
Die parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) hätte die Gültigkeitsprüfung einer
Initiative einer richterlichen Instanz im Sinne eines Verfassungsgerichts unterstellen
wollen (Pa.Iv. 09.521). Mit dem Argument, dass diese Prüfung erst nach der Sammlung
der Unterschriften zur Anwendung käme, wurde der Vorstoss in der Sondersession im
April vom Nationalrat verworfen. In der gleichen Debatte wurde in der grossen Kammer
ein Postulat der SPK-NR (Po. 10.3885) überwiesen, das den Bundesrat beauftragte,
mögliche Verfahren für eine Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung
aufzuzeigen. Trotz des Hinweises von Bundesrätin Sommaruga, dass der Bundesrat
diesem Anliegen bereits im Zusatzbericht nachgekommen sei, wurde der Vorstoss
angenommen. Im Herbst lehnte der Ständerat die parlamentarische Initiative Vischer
(gp, ZH) ab, die ein Volksbegehren auch dann für ungültig erklären lassen wollte, wenn
es gegen den Grundrechtsschutz und Verfahrensgarantien des Völkerrechts verstösst
(z.B. Menschenrechtskonvention). Der im Vorjahr vom Nationalrat noch überwiesene
Vorstoss wurde in der kleinen Kammer als zu weit gehend beurteilt (Pa.Iv. 07.477). Dafür
überwies der Ständerat in der gleichen Sitzung eine Motion seiner SPK-SR, mit welcher
der Bundesrat beauftragt wird, auf der Basis des Zusatzberichtes eine Vorlage zu
erarbeiten, in der die rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle
Vorprüfung des Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften erarbeitet werden
(Mo. 11.3468). Die gleichlautende Motion der staatspolitischen Kommission des
Nationalrates (SPK-NR) wurde dann in der Wintersession auch von der Volksvertretung
überwiesen. Allerdings nahm die nationalrätliche Kommission auch den zweiten Punkt
des Zusatzberichtes des Bundesrats auf und verlangte Vorschläge für eine Erweiterung
des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeit einer Volksinitiative (Mo. 11.3468). 6
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 7
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1.4., 14.4., 20.5. und 21.12.11; WW, 20.4.11.
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